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Don! hohen Fluge, den die MR Leiden geläuterte Seele nimmt. Das Feuerläutert Silber un Gold, verzehrt aber 10 Uund Holz Nur derE eines heiligen Paulus, der E Chriſti, weiß au  V demLeiden 8 gewinnen. Nur Chriſtenſinn bringt die 4 auf Uleiden, nicht, eil muß, ſondern eil Gott ill
Das iſt gewiß eine reiche Fülle von omiletiſch verwertharen

Gedanken Sie wurde Im Anſchluſſe den Text nach den
Regeln einer nüchternen Wortſinnserklärung durch Herausſtellungdes allgemein Gültigen Dabei blieb die Frage nach der
Natur des Dornes, die den Geſchichtsforſcher und Exegeten intereſſiert,en Man le deutlich, wie beide Methoden auseinandergehen.

2— etzung 23222  folgt.)
Der neue des eiligen iziums über die

biſchöflichen Beſervatfälle
Von Ir Prümmer B., Univ.⸗Prof. un Freiburg eiz
Am Uli 1916 hat das heilige Offizium auf ausdrücklichenBefehl des Heiligen Vaters eine hochbedeutſame Inſtruktion ber die

biſchöflichen Reſervatfälle erlaſſen. unächſt ällt eS auf, daß dem
heiligen Offizium Uund nicht der neuen Sakramentskongregation dieſeAngelegenheit übertragen wurde Da 5 ich 10 hier handelt Am Ver
ordnungen, welche die Spendung des Bußſakramentes betreffen, ſolltemeinen, die Sakramentskongregation ſei meiſten zuſtändig.Verſchiedene Gründe mögen maßgebend eweſen ſein, trotzdemdas heilige Offizium mit dieſer Inſtruktion 3u betrauen. Die
Sakramentskongregation befaßt ſich nämlich vorwiegend mit Dis
penſen von kirchenrechtlichen Erforderniſſen

EET beim Sakramentenempfanghingegen räg das heilige Offizium Sorge für die Glaubens—
und Sittenlehre („doctrinam fſidei 6 tutatur«).1) Durch den
neuen Erlaß werden nun keine Dispenſen mn Reſervatfällen Iteilt,ſondern E  S wird ein CUe eſe Aufgeſtellt. Um dieſem Geſetze, das
ohne Zweifel einen weittragenden Inftu auf die chriſtlichen Sitten
Ausüben wird, größeren Nachdruck verleihen, beauftragt der HeiligeV

2

＋0

ater das heilige Offizium, welches die erſte und höchſte Unter den
römiſchen Kongregationen iſt, mit deſſen Redaktion und Verkündigung.Daß aber dieſer neue IId wirklich allgemeine Geſetzeskraft beſitztſcheint er ſein, obſchon die Ueberſchri bloß lautet „Super
UNI COnscientiae reservationibus InStructio.“ Denn S E Iu
der Einleitung: 57 Congregatio Officii de Ilan-
dato SSmi Benedieti AEG CUI omnibus t Sin-
gUlis S 1oCOrum Ordinariis deceretorie omnino DPTASCeP“tive (O0mmunicanda tatuit.“ Freilich hebt dieſes neue Geſetznicht Alle früheren diesbezüglichen Verordnungen gänzlich auf, ondern

Const. „Sa pienti COonsilio“ gulii 1908 (Act AP Sed. 93—
„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift.“ 1917.
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ergänzt ſie uur und ndert ſie nur in einigen Punkten: „Praeceden-
uS 20 Fe  — dispositionibus PO Opportunitate emporum
superaddens.“ Alſo leiben Offenbar alle früheren Geſetze un Kraft
ſoweit ſie mit der neuen Inſtruktion nicht Im Gegenſatz ſtehen.

Der Zweck dieſes Geſetzes iſt offenbar, die Reſervate ein⸗
zuſchränken, 10 ſoweit möglich überhaupt zu verhüten. Die Reſer
vation iſt 10 nUuL ein außer gewöhnliches Heilmittel (remedium
extraordinarium). außergewöhnliche Mißſtände Unter den Gläu⸗
bigen 3u beſeitigen (n Urch ſie können für den Beichtvater 0
wohl wie für das Beichtkind allerhan Beſchwerden entſtehen, die
womöglich 3u vermeiden ſind („et COnfessariis t poenitentibu
inevitabiles reservationum molestias Vvitahunt“« I 80 Um nun.
dieſen Zweck erreichen, wendet der Erlaß drei Mittel an

werden die Zahl und Art der biſchöflichen Reſervate eingeſchränkt;
ird deren Abſolution erleichtert; werden Vorbeugungsmaß⸗

regeln getroffen, damit Reſervate möglichſt ſelten vorkommen.
Die Zahl und Art der Reſervate werden eingeſchränkt.

a Künftighin dürfen in einer Dibzeſe nicht mehr als drei oder
en vier biſchöfliche Reſervate beſtehen (n 2  — Dieſe Verord—

wird gewiß von allen Beichtvätern begrüßt werden. Früher
waren die Reſervate In einigen iözeſen ſehr zahlreich. Wiederholt
mußte die römiſche Kurie die Zahl der Reſervate vermindern. So
trug die Konzilskongregation dem Biſchof von Belcaſtro auf, ſeine
Reſervate wenigſtens bis auf 11 oder 3u reduzieren.“) Klemens III

die Zahl der den Ordensobern reſervierbaren ni reſervierten)
Fälle auf 1 feſt.ꝰ In den meiſten belgiſchen Diözeſen betrug die
Zahl der biſchöflichen Reſervate 8—1 Mir iſt eine andere Dibzef
bekannt, * ogar biſchöfliche Reſervate gab Dieſes hat nun
em Ende Einige Biſchöfe Aben von ihrer Befugnis, ſich Reſervate
für ihre Diözeſe aufzuſtellen, vollſtändig Abſtand 9 o daß
die neule Instructio keine praktiſche Bedeutung für dieſe Diözeſen
hat Wenn aber die Biſchöfe auch fernerhin Reſervate für ihre iözeſen
aufſtellen wollen, ſo dürfen ſie nicht bloß die angegebene Zahl nicht
überſchreiten, ondern ſie müſſen die einzelnen Reſervate auch genau
beſtimmen („Spécifice determinandi“). Es ſcheint daß die Sspecies
moralis infima der reſervierten Sünde angegeben werden muß, ſo
wie das Beichtkind ſie auch zu El  en hat Daher dürfte meines
achten der Biſchof ſich nicht alle homoſexuellen Sünden Inl
globo reſervieren, ſondern EL müßte angeben, ob c damit die molli-
ties oder die Sodomie u. ſ meine. Beiſpielsweiſe ſeien hier ange  —
Uhr die drei Fälle, die der 0f von Leitmeritz ſich

Dezember 916 reſerviert hat Perduellio; Sacrilegium
1 Benedict. XIV, de synod. dioeces. lib 9, II. Const

„Sanctissimus“ M2II 1593 In Gentz, In Mecheln und Brügge 9„
in Lüttich 1  * un amur 14 (De Smet, Tractatus de TeselV Brugis

D

—  .  4  5
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réale sensu Strictiori, inquantum 86 81 violenta Vel Urtiva
Dlatio Paramentorum t VvasOrUm, guae benedictione aut COnSE—
cratione indigent; Procuratio abortus, SEU quaevis 61 qualis-
CUunque voluntaria destruetio foetus umani COncepti ante Dartum.Was die Art der zu reſervierenden Sünden angeht, be
mm die (ue Instructio, vas ereits früher wiederholt von derrömiſchen Kurie verordnet wurde,!) nämli

Es ſollen nuLr eſonders ſchwere Sünden reſerviert werden
Crimina graviora t atrociora« * wie Meineid, Mord Uu

683 Von der Reſervation ſeien für gewöhnlich wenigſtens, „Sene-atimn ausgeſchloſſen nicht bloß alle inneren Sünden (3 häre⸗tiſche Gedanken), ondern auch alle jene Fehler die mehr Qau menſch⸗er Schwachheit, als QAus Bosheit 9een So dürfte dasLaſter der Onanie kaum geeignet ſein als Reſervatfall.Y) Der Biſchof ſoll ſich keine Fälle reſervieren, deren Abſolu⸗tton ereits von Rechts wegen dem Papſte vorbehalten iſt, Häre⸗ſie, Leſen von
Fällen, die

häretiſchen Büchern. Faſt 0  L gilt auch von den
mit einervon Rechts nemin!

reservata 0 ſind Uebrigens dürfte dieſer letzte Fallkaum 10 ſein, da derartige Zenſuren wohl noch beſtehen,aber doch heutzutage ehr ſelten vorkommen. Die Biſchöfe werdenauch erinnert die chon vom tridentiniſchen Konzile) rlaſſene Vor⸗chrift; ſie —
ihre Reſe

ollen nämlich nur ſelten und mit großer Vorſichtrvate mit der Exkommunikation oder anderen Strafen beſchweren. Der Grund iſt der, weil heutzutage ſolche biſchöflicheExkommunikationen oder andere Kirchenſtrafen auf ſündhafte Laienmeiſtens gar keinen Eindruck mehr machen. Im Gegenteil potten ſieoft arüber und kehren der Religion vollſtändig den Rücken BeiKlerikern leg die SacheBiſchof ſeinen Klerikern II
reilich anders Wenn daher ein
ter Strafe der ihm vorbehaltenen Suspenſion den Theaterbeſuch erboten hätte, o önnte b dieſe Verordnung auch jetzt noch nach der Instructio aufrecht halten.

2 Die Abſolution der biſchöflichen Reſervatfälle wird
erleichtertDenn dieſelbe kann bfters gegeben werden:

a) vom gewöhnlichen Beichtvater von den 2  2  olksmi .

—

ſſionären;6 vom Pfarrer; Pönitentiar an Kathedral⸗ oder Kollegiat⸗kirchen und den auswärtigen Dekanen.
Der gewöhnli

Reſervaten abſolvieren:
che Beichtvater kann von den biſchöflichen

) Die Kranken, E ans Haus gebunden ſind und diealſo nicht Auswar beichten können. Im lateiniſchen Text El eS

von Benedikt XIVé (de Synod. dioeces. lib 5,
20 Die früheren römiſchen Erlaſſe ſind zuſammeE  E. und erläutert

reform. 8E8S8 20  2 de



5„  CuUum aegrotis qul domo excedere 101 valent, cOonfiteri volen-
ibus.“ Damit ſind auch einbegriffen alte gebrechliche Leute, die

die heiligen Sakramente empfangen. Senectus t IPSA 681
infirmitas. Ferner ſind eingeſchloſſen alle ranken oder rekonvales—
zenten In

ſaſſen von Hoſpitälern und anderen Anſtalten, auch venn
ſie m der Hauskapelle beichten; ſie ſind eben ans Haus gebunden.
Nicht aber ind eingeſchloſſen die geſ und Sträflinge n Gefäng⸗
niſſen und andere Internierte. ꝗ

ndes gewähren die Biſchöfe zuweilen
ausdrückliche Vollmachten mn dem letzten Falle So beſtimmt
der Biſchof von Leitmeritz: „Die Reſervation hört auf für alle jene,
welche aus welchem Grunde immer I den öffentlichen Gefängniſſen
In Haft gehalten werden; alſo nicht nuLr für jene, welche ereits ur  —  —
teilt, ihre Strafe abbüßen, ſondern auch für jene, welche In der ſoge
nannten Präventivhaft gehalten werden.“

Die Brautleute, welche zur Vorbereitung auf das Ehe
ſakrament beichten („Cum Sponsis confitentibus matrimonii ineundi
causa“). Es ſcheint, daß Brautleute von Reſervaten abſolviert werden
können, nicht bloß ſie unmittelbar vor der Ehe beichten, ondern
auch, ſie dem manchen Orten herrſchenden, löblichen Ge
brauch folgend, einige Zeit vor der Ehe eine Generalbeicht ablegen
3zUum beſſeren Empfang des Eheſakramentes. une Generalbeicht
geſchie 10 auch „matrimonii ineundi causa“. Uebrigens gewähren
manche Biſchöfe 2 die Vollmacht von ihren Reſervaten abſol
vieren, ſo oft der Pönitent eine Generalbeicht oder eine größere
Wiederholungsbeicht ablegt.

V) In allen den Fällen, wo nach dem ugen Dafürhalten des
Beichtvaters die Ouma zur Losſprechung von der dem Biſchof
reſervierten Sünde nicht eingeholt verden kann N 3 rh i En

Nachteil des Beichtkindes oder ohne Gefahr der Ver
letzung des Beichtſiegels („absque gravi poenitentis IN-
COmmodo aut sine periculo vioOlationis Sigilli sacramentalis“).
Dieſe Fälle können leicht eintreten. Bereits früher wo  8 eine hnliche
Vollmacht Tteilt worden für die Losſprechung von pa  lchen
Reſervaten.!“) Wir brauchen das SravE incommodum poenitentis
mN den biſchöflichen Fällen nicht renger zu faſſen als m den äpſt⸗
lichen Bekanntlich darf aber der Beichtvater von allen Pd

ſchen
Reſervaten abſolvieren, wenn eS dem Beichtkinde hart vorkommt, ſo
ange Im Stande der Todſünde 3u verharren, bis daß die Abſo
lutionsvollmacht vom zuſtändigen Obern eingetroffen 9— Dieſe Voll
macht kann nun meiſten m ein paar agen ankommen, eil 10
heutzutage die Biſchöfe kraft ihrer Quinquennalfakultäten Aſt von
allen päpſtlichen Reſervaten abſolvieren und dieſe Abſolutionsgewalt
auch delegieren können. Einige namhafte Theologens) lehren ogar,

ffie Junii 1886 2 Ffie 1 Zunii 189  7
Alphons. Theol. M0O  — lib 6, 48 Génicot-Salsmans, Institut. 60

I10O

＋ — 574; De Smet. De 648 TeSTV. 5 Mm raßburger
Diözeſanblatt 1911, 3106
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daß die Abſolution von päpſtlichen Reſervaten chon rteilt werden
kann durch den gewöhnlichen Beichtvater, wenn eS dem Beichtkinde
hart ankommt, auch nUuL einen einzigen Tag mM Stande der Tod
ſünde 3u verharren ohne ſakramentale Losſprechung. Wenn nun auwiſchen den päpſtlichen und den biſchöflichen Reſervaten inſofern ein
leiner Unterſchied ſt, als bei den erſteren meiſtens ein Rekurs inner—
halb eines Monates nach erteilter Losſprechung noch erforderlich iſt,
während bei etzteren die Losſprechung ſchlechthin Tteilt ird ohneweitere Rekurspflicht, 0 ſcheint dieſer Unterſchied doch nicht weſent⸗
lich Daher dürfte wohl gema der Meuen Inſtruktion ern gewöhn⸗licher Beichtvater auch von biſchöflichen Reſervaten abſolvieren, wenn
8 für das Beichtkind hart iſt, ein paar Tage lang in der Tod
ſünde ohne ſakramentale Losſprechung 3u verharren.

Der Fall, daß da Beichtſiegel in Gefahr kommt, venn
ſtändiger Stelle

—＋ die Abſolutionsvollmacht nachgeſucht wird, kann ſichbeſonders für Anſtalts⸗, Gefängnis-, Krankenhausgeiſtliche ereignen.Da nämlich die Zahl der Beichtkinder in ſolchen Anſtalten beſchränkt
ſt, könnte leicht bekannt werden, wer die reſervierte Sünde gebeichtet hatUebrigens genießen derartige Seelforger oft beſondere Vollmachten,Die bereits oben geſagt wurde

In dem Einzelfalle, wO der Beichtvater die Vollmacht
von einer beſtimmten reſervierten Sünde abſolvieren önnen an
zuſtändiger Stelle nachgeſu

7 aber eine Abſage erhalten hat Eine
ſolche ſage, und mithin auch dieſer Fall dürfte wohl heutzutageſelten vorkommen. Eine ähnliche Verordnung war ereits von Kle—
mens für die Losſprechung der den Ordensobern reſerviertenSünden gegeben worden.

D) Die Miſſionäre können von den biſchöflichen Reſervatenabſolvieren während der Volksmiſſion oder auch während der ſoge⸗
nannten Miſſionserneuerung. In großen Pfarreien können die eigent⸗lichen Miſſionäre nicht genügen, alle Beichten 3u hören Ob nun
alle herbeigezogenen Hilfsbeichtväter auch die Vollmacht beſitzen, von
den biſchöflichen Reſervaten abſolvieren, kann Qus der neuen
Inſtruktion nicht gefolgert werden; man kann ſie doch kaum mit
dem Namen Miſſionär bezeichnen. In  des pflegt der Dißzeſanbiſchofbei derartigen Miſſionen die Vollmachten der einzelnen Prieſter ge⸗

zu beſtimmen und meiſten ſehr auszudehnen. Daß Unter dem
Namen Volksmiſſionen auch Volksexerzitien einbegriffen ſind, gehtnicht klar Aus der Inſtruktion hervor, dürfte aber doch anzu  —nehmen ſein, weil der Unterſchied zwiſchen beiden ein ſehr geringeriſt; und dann auch weil bei beiden die gleichen Gründe vorliegen,die Reſervate

7 aufzuheben.

Die Pfarrer und auch diejenigen Prieſter, welche Arr⸗ſeelſorge im eigenen Namen verrichten, önnen während der ganzenOſterbeichtzeit von den biſchöflichen Reſervaten abſolvieren.
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„Darochi quive DarochorumIm lateiniſchen Text t CS
nomine 1IN jure censentur.“ Wer diejenigen ſind, die Im Recht
mit dem Namen Pfarrer bezeichnet werden, ohne indes wirkliche
Pfarrer 3 ſein, iſt miu nicht ganz klar Im gewöhnlichen Leben
werden oft Prieſter als Pfarrer benannt, die nach ſtrengem Recht

nicht ſind, aber ich wüßte kein Beiſpiel, das Recht einem
Prieſter den Namen eines QAttuellen Pfarrers beilegt, der es nicht
auch wirklich waäre. vermute, daß emeint ſind alle diejenigen,
welche Pfarrechte ausüben dürfen, ohne indes eigentlich Pfarrer zu
ſein, B die Pfarrverweſer, welche eine Pfarrei leiten In der Zeit
zwiſchen dem ode des früheren und dem Amtsantri des
Pfarrers, die Vicarii Derpetui bei den inkorporierten Pfarreien;
ferner auch die ſelbſtändigen Rektoren mn Rektoratskirchen und anderen
Anſtalten U Um etwaigen Zweifeln vorzubeugen, ware EeS wohl
ratſam wenigſtens ſolange als keine autoritative Erklärung de
Ausdruckes vorliegt daß der Diözeſanbiſchof derartigen Prieſtern
die Losſprechungsvollmacht ausdrücklich übertragen würde Solche
iſt bereis geſchehen für die Diözeſe Leitmeritz. In dem Ordinariats  2
blatt 21 (1916) Ei ES: 77  8 wird Im Auftrage des hochwürdigſten
errn Ordinarius erklärt, daß Uunter dem Ausdrucke Quive PATO
cChorum nomine IN jure censentur' alle Hilfsprieſter, Katecheten,
Profeſſoren Rektoren der Ordenshäuſer ſamt ihren jurisdiktionierten
Konventualen, endlich alle der Domkirche zugewieſenen Prieſter zu
verſtehen ſind.“ Dieſe weitgehenden Vollmachten in der Leitmeritzer
Diözeſe dürften während der Oſterzeit auch ander. angebracht ſein

Der Pönitentiar Kathedral⸗ und Kollegiatkirchen ſo—
Die die Dekane außerhalb der Biſchofſtadt mögen durch den Biſchof
die Vollmacht erhalten, von den Reſervaten 3u aAbſolvieren. ſchon
mn der Inſtruktion nicht ſchlechthin der Pönitentiar, ſondern der
Canonicus poenitentiarius enannt iſt, ſo ſcheint CS doch dem Geiſte
des Geſetzes durchaus entſprechen, daß den Biſchofs und
Kollegiatkirchen, nicht ein Kanoniker, ſondern ein anderer: Sä⸗
kular  2 oder Regularprieſter mit dem Amt eines Pönitentiars be

iſt, dieſem die weitgehendſte Abſolutionsvollmacht durch den
Biſchof übertragen werde Da die auswärtigen Dekane (Vicarii
foranei) auch mn anderen Fällen beſondere biſchöfliche Vollmachten
beſitzen, iſt eS ſehr angemeſſen, daß ſie ebenfalls mit der Vollmacht
etraut werden, von biſchöflichen Reſervaten abſolvieren. Sie
können ogar den In ihrem Diſtrikt tätigen Beichtvätern leſe Abſo⸗
lutionsvollmacht M Einzelfalle ſubdelegieren. Während die Uunter

A —C aufgeführten Beichtväter die Abſolutionsvollmacht 1P80 jure.
durch die nelle Inſtruktion ſelbſt erhalten, bedarf noch einer

beſonderen biſchöflichen Delegation für den Pönitentiar Kathe⸗
dral oder Kollegiatkirchen, le für die auswärtigen Dekane.

*



ES werden Vorbeugungsmaßregeln getroffen, damit
die biſchöflichen Reſervate ſeltener vorkommen.

Gemäß der neuen Inſtruktion iſt die biſchöfliche Reſervation
ein Mittel, um eingeriſſene öffentliche Laſter 0  E oder

die verfallene Disziplin wieder herzuſtellen (n 2) Hat das
ittel der Reſervation dieſe Ziele erreicht, ſo ſoll außer Gebrauch
geſetzt werden ebenda Um nun Allſeitig und gründlich prüfen,
ob die biſchöfliche Reſervation In einem gegebenen Falle wirklich ein
notwendiges und zweckdienliches Mittel ſei, möge der Biſchof die
Angelegenheit auf der Diözeſanſynode oder mit dem Kathedralkapitel
und erfahrenen Seelſorgsprieſtern beraten (n ber ſelbſt wenn
eS feſtſteht, daß ein beſtimmtes, m der Dibzeſe eingeriſſenes Laſter
beſeitigt werden muß, auch dann noch ſoll der Biſchof dasſelbe nicht
ſofort Unter Reſervation ſtellen. Beſſer iſt ES, daß ETL den iözeſan⸗
beichtvätern (deren Gelehrſamkeit, Frömmigkeit und Klugheit E mög⸗

befördern ſbll) geeignete Verhaltungsmaßregeln angibt, das
betreffende Laſter auch ohne Reſervation auszurotten. Bereits haben
einige Biſchöfe mn dieſer Hinſicht den Beichtvätern Weiſungen Tteilt

zur Bekämpfung des Onanismus cConjugalis, des Fluchens
Wenn aber chließlich doch einige Reſervate aufgeſtellt werden

müſſen, ſo en die Biſchöfe ſie auch zur Kenntnis aller Gläubigen
bringen, damit dieſe in heilſamer Weiſe belehrt oder auch abgeſchreckt
werden, denn die Reſervate ſind aſt wecklos, wenn ſie den läu
bigen unbekannt leiben (n 6 Wie dieſe Bekanntmachung im ein⸗
zelnen 3 geſchehen hat, das wird dem rmeſſen der Biſchöfe über⸗
laſſen In früheren Zeiten wurden die päpſtlichen Zenſuren
Gründonnerstag veröffentlicht. Darum hieß die Veröffentlichungs—
bulle auch 55  U IN Coena Domini“. In einigen lözeſen eſteht
die löbliche Gewohnheit, daß die kirchlichen Verordnungen ber die
Ehe und peziell über die Miſchehen von der Kanzel Aus
verkündet werden dem Sonntag, das Evangelium von
der H önnten vielHochzeit 3u 98  Rand vorgeleſen wird
leicht auch alle Jahre zu Beginn der Oſterzeit, alle läu
bigen das Bußſakrament empfangen müſſen, die biſchöflichen
Reſervate von der Kanzel Aus eékannt gegeben und erklärt werden.
Dieſe Bekanntmachung erfordert paſtoraleueit, damit ſie in
der rechten Weiſe geſchehe nd einen Inſtoß Erregée. Das gilt be
ſonders, wenn ſchwere Sünden die Keuſchheit reſerviert ſind
Zu empfehlen waäre wohl, daß die Art und Weiſe dieſer Bekannt—
machung nicht dem Imeſſen der einzelnen Prieſter überlaſſen, ondern
von der biſchöflichen Kurie näher beſtimmt würde Solches iſt auchereits m einigen Diözeſen geſche en

m Schluß wird ur die Inſtruktion eine alte, theolo⸗9¹ Streitfrage der vollſtändigen Entſcheidung näher geführt; nam
lich die Streitfrage ber die Losſprechung der Beichtkinder QAus
fremden Diözeſen. Viele ältere Theologen, und Unter den



beſonders Ballerini, behaupteten, die fremden Beichtkinder würden
außerha der Dißzeſe abſolviert in kraft der ſtillſchweigend erteilten
Jurisdiktion des Heimatbiſchofes. Dieſer delegiere nämlich jeden außer⸗
dibzeſanen Beichtvater auch zur Abſolution von allen ſeinen Reſer
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vaten Daher könne der fremde Pönitent von allen in ſeiner Heimat⸗
dibzeſe reſervierten Sünden abſolviert werden, wofern C nicht „n
raudem legis“ auswar beichten gegangen wäre. Der heilige Al⸗
hons) rat dieſer Anſicht 4  eg und lehrte, die auswärtigen
Beichtkinder ſeien genau ˙ zu behandeln, wie die einheimiſchen,
wofern ſie nicht 57  I raudem legis“e von den Reſervaten Los
ſprechung ſuchten Der ru „In fraudem egis“ bereitete viele
Schwierigkeiten nd wurde nich einheitlich erklärt. Nunmehr ind dieſe
Schwierigkeiten beſeitigt oder definitiv gelöſt Es heißt nämlichin der neuen

Inſtruktion: 575 peccatis 1 aliqua dioecesi reservatis DSOlvi
possunt poenitentes 11 alia diocesi, Ubi reservata IIOII sunt.
quovis Confessario Sive Saeculari Sive regulari, tiams5i praecise
0 absolutionem obtinendam aceesserunt.“ Damit hat die An
ſicht des heiligen phonſus, daß die auswärtigen Beichtkinder genau
E behandeln ſind wie die einheimiſchen, eine mächtige Stütze
erhalten; und damit iſt die einſchränkende Klauſel 12 fraudeim
legis“ definitiv beſeitigt.

Aus den bisherigen arlegungen erhellt die große Bedeutung
der neuen Inſtruktion für den praktiſchen Beichtvater. .— Abſolution
von den biſchöflichen Reſervaten wird weſentlich erleichtert; die Reſer⸗vate ſelbſt werden eingeſchränkt und vermindert.

Zur Pſychologie des Glaubenszweifels.
Von Stoeckle In 1Die Zahl der weifler iſt groß. Sehr klein iſt ihr gegenüber

die Zahl der Ungläubigen, ich meine die Zahl jener, die m ihrem
Unglauben zu einem inneren Abſchluß, zur Ruhe gekommen ſind
Es gibt zwar nicht wenige, die mit ſouveräner Sicherheit ſich de
Unglaubens rühmen, ihn proklamieren und verbreiten, aber nUUL der
Unerfahrene läßt ſich durch den äußeren Schein käuſchen. Das
ſelbſtbewußte Auftreten, die überlegenen Orte ſollen nuL die innere
Unſicherhei verhüllen, dem ſchwankenden Geiſte eine ſein

Wie eine geiſtige Epidemie beherrſcht der Zweifel die Geiſter
der Gegenwart, die Anſteckungskeime liegen überall m Unſerer geiſtigen
Atmo  dre und nden einen nur zu günſtigen Nährboden.

Man zweifelt Daſein Gottes, der Gottheit eſu Chriſti,
QAn den Geheimniſſen der chriſtlichen Religion; man zweifelt aber
au den Grundtatſachen und Grundwahrheiten aller natürlichen
Erkenntnis der objektiven xviſtenz der Welt; der Möglichkeit,

Theol. IIOT lib 588


